
Zeitschrift: Der schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 2 (1798-1799)

Rubrik: Vollziehungsdirektorium

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Vvllziehltttgsdirekrorèttm.
Das VvkzichlmgMrektorium der einen And

mitheilbarm helvetischen Republik.

In Vollziehung des Gesetzes vom 17. September
1798 bettessend die Kloster und geistlichen Gemeinheiten;

Erwägend, daß dasselbe verschiedene Verfugungen
erheische, die einerseits die Bedingnisse, unter denen
die Glieder dieser Gemeinheiten der Wohlchat dieses
Geseg.es gemepen können, ausdrükiich bestimmen, und
anderseits eine getreue Verwaltung und richtige Rech-
nung über die zum Unterhalt der Klöster und gcistli-
chcn Gemeinheiten angewiesenen Nationalgüter verau-
stalten;

Nach erstattetem Bericht seiner Minister der Fi-
nanzen, des Innern und der Wissenschaften;

Beschließt:
Erster Titel.

Art. 1. Die Unterstatthalter sollen sich in die in
ihrem Distrikt gelegenen Klöster verfugen, alle Miss
gliedcr derselben, Priester, Mönche und hayenbriider,
so wie in den Fmuenkivsien; die Klosterfrauen und
die Schwestern, sammt allen durch irgend eine Art
von Gelübde an das Kloster gebundenen Personen
zusammcnberufen und ihnen das Gesez voin 17. Sept.
mittheilen.

2. Es soll ihnen bekannt gemacht werden, daß

sie frei seyen, und daß ein jedes Mittel, welches man
gebrauchen würde, um sie in ihren Klostern oder Or-
den zurdkzuhaltta, gesezwidrig sey, und diejenige»,
die sich desselben bcoicnen, des Ungehorsams gegen
die Gesetze schuldig machen würde.

z. Sie werden sogleich die Istamen derjenigen
aufzeichnen, die zufolge dieser Mittheilung dem Klo-
sterleben entsagen, uns in die Gesellschaft zurükkehrcn
wollen; das Verzeichnis dieser Personen dann dem
Kantonsstatthalttr übersenden, welcher solches an die
Minister des Innern und der Wissenschaften gelangen
lassen wird.

4. Sie werden die Glieder des Klosters, welche
beieinander zu bleiben Willens sind, für alle Versuche
verantwortlich inachen, die sie sich erlauben würden,
um diejenigen, die sich erklären auàeten D wollen,
zum Wiedecrnf zu bringen, es ftye durch verfängliche
Vorspiegelungen, um ihr Gewissen zu angstigen, oder
durch Vorwürfe oder üble Behandlungen, die sie ihnen
bis zum Augenblicke ihres Austrittes anchun würden.

Z. So werden sie auch ein Verzeichnn; derjenigen,
die ihren Willen, darin zu bleiben, gewassert.haben,
dem Regierungsstatthalter einsenden, welcher daraus
ein allgemeines Verzeichniß der bleibenden Mitglieder
vcrsenigen und solches den Ministern des Innern
und der Wissenschaften einsenden wird.

6. Sie werden auf der Stelle alle jungen sente,
die das Gelübde noch nicht abgelegt haben, auscrete-n
lassen und sie in ihre Familien zurukwecsm.

Die jungen Leute? welche zur Erziehung in den Man«-
oder Fraucnklössern sich befinden, können bis auf fer-
nere Befehle darin verbleiben; es soll aber den Mön-
c?en und Klosterfrauen verboten schn, dieselben als
Novizen anzunehmen.

^
7. Den ausländischen Mitgliedern, die sich zu-

fcuge einer Provmzialvànderung in den Klöstern bc,
finden würden, sollen sie erklären, daß sie die Re-
publik in Zeit eines Monats, von dem Tage dieser
Erklärung an zu rechnen, verlassen sotten.

8. Jedoch soll ihnen Zeit vergönnt sevn, sich an
ihre Obern zu wenden, und sich einen Zufluchtsort
im Auslande zu verschaffen, bevor man ihren Ans-
tritt aus Helvetic:; fsdert Den Agenten der Regie-
rung wird anbeföhlen, denselben mit aller Achtung zu
begegnen, welche die Menschlichkeit und die Gerech-
tigkeit erfodert, und die mit dem Willen der Gesetze
und der öffentlichen Ruhe verträglich ist.

y. Der Verwalter der Klostergüter wird denjem-
gen, welche den Boden der Republik verlassen müf-
sen, die Reisekosten bezahlen.

10. Diejenigen, die sich seit mehr als zwanzig
Iahren in Helvetic:; befinden, ;md die, welche sich
dem Unterricht der Jugend gewiedmct haben, könn^
sich an das Direktorium wenden, um von demselben
die Erlaubniß zn erhalten, in Helvetic» bleiben
können.

Zweiter Titel.
Verwaltung der für den Unterhalt der K<>-'

sier und geistlichen Gemeinheiten ange-
wiesenen Nationalgüter.

Erster Abschnitt.
Art. 1. Die Verwaltungskammern, welche die

Inventarien der in ihrem Bezirk befindlichen Klöster
u. s. w. noch nicht eingesendet haben, sollen gehalten
seyn, solche vor Auslauf des Monats November dem
Zinanzminister zu überwachen.

2. Alle von den Verwaltungskammern eingesezten
Verwalter und Einzi'eher von Klöstern ;c. werden bis
zu Ende Novembers über ihre Verhandlungen Rech-
nung ablegen, und denselben eine vollständige Uebersicht
der Oekonomie (Verwaltung) des ihnen anvertrauten
Klosters, Kapitels u. s. w. beifüge:;

Z. Diese Rechnusigen sollen von der Verwaltung?--
kaminer des Kantons untersucht und erwahret, her-
nach denn mit ihren Bciyerkungen dem Finanzministcr
zugewendet werden.

4. Diese Rechnungsablage soll zu Ende des Mo-
nats December und in der Folge von drei zu drei
Monaten lvftderhoit werben.



j!. Sobà Jdrr Fmanznà'ster «i,;e allgenieine
und vollständige Uebersicht aller Guter der Klöster,
ihrer Ausdehnung, Lage und Ertrags erhalten hat, so

wird er einen Plan entwerfen, um die Verwaltung
derselben umzuformen, zu vereinfachen und zu er-
leichtern.

6. Er wird einen Etat der Summen und Liefe-
rungen abfassen, die zum ehrlichen Unterhalt der Klo-
jîergeistlichen unentbehrlich nothwendig sind, welche
beisammen zu leben vorziehen, und zu Bezahlung der
Pensionen an diejenigen, welche sich zu dem Austritt
aus dem Kloster entschliessen würden.

7. Jedem Kloster, jeder Gemeucheit und fedem
Pensionirten wird er den Fond anweisen, aus welchem
ihm sein Unterhalt verabfolget werden soll.

8. Wenn sich denn auf den gesammten Eiukûnf-
ken aller Kloster, Kapitel u. s. w. nach Abzug aller
auf denselben zu erhebenden Ausgaben ein tteberschuß
erzeigen würde, so soll dem Direktorium davon Nach-
richt ertheilet werden, um den Betrag deyelden den
Ministern des Innern und des öffentlichen Unterrichts
anzuweisen, damit solcher nach dem Inhalt des Ge-
setzes verwendet werde.

Zweiter Abschnitt.
Erwahrung und Berichtigung der Jnven-

tarien.
Art. 1. Die Klöster, Kapitel und geistlichen Ge-

meinheiten, welche durch augenscheinliche Thatsachen,
oder durch das eigene Geständniß ihrer Mitglieder
,überwiesen waren, Effekten, Titel, (Documente) baa--
res Geld, oder andere Sachen von Werth entzogen zu
haben, sollen alle auf einen und ebendenselben Tag-
eingeladen werden, die besagten Effekten u. s. w. dem
von der Verwaltungskammer bestellten Verwalter des-

Klosters in Zeit von vierzehn Tagen nach Her Ve-
kaiintmachuug einzuliefern.

2. Wer es immer seyn möchte, der einige Effek-
ten hinter sich hatte, die der Nation z>rgehoren, und
welche in den Zeiten der Verwirrung, in denen man
sich befand, mit dem Vorsatze, solche für die Nation
aufzubewahren, fortgebracht worden wären, soll sei-

bige zurükbringen können, mit der Zuversicht, deshalb
keineswegs nachgesucht zu werden.

5. Die Mitglieder der Klöster n. s. w., welche
dieser Einladung nicht in der bestimmten Zeit ein

Genüge leisten würden, sollen angefthen seyn, als
hätten sie der Wohlchat des Gesetzes vom 17- Sept.
entsagt, und mit der in dem izten und rgten Artikel
desselben festgcfeztcn Strafe belegt werden.

n. Das Direktorium wird Befehl geben, bei ei-

nem jeden Kloster u. f. w., auf welchem der Verdacht
liegt, Effekten, Titel oder Sachen von Werth n. f. w.
entwendet zu haben, die genauesten Nachsuchungen
anzustellen; und wenn der gehegte Verdacht sich erwah-
Mi wid begründet gefunden werden sollte, I» soll

gegen sie auf gleiche Weise, wie in den zwei ersten
Artikeln diesès Titels vorgeschrieben ist, verfahren
werden.

5. Die Mönche, Chorherren oder andere Glieder
geistlicher Gemeinheiten, welche seit der Aufnahme der
Inventarien etwas von ihren Gütern untergeschoben,
verüussert oder verschwendet hatten, sollen den gleichen
Verfügungen unterworfen seyn.

6. Alle Klöster u. s. w., die sich ohne Widerspen-
stigken und ohne Hinterhalt in Feit von vierzehn Ta-
gen zu der Wiedererstattung aller entwendeten Effek-
ten und des Ertrags aller ihrer sowohl helvetischen
als ausländische!; Besitzungen fügen würden, sotten
gänzliche Freiheit haben, sich in ihrem gewöhnlichen
Wohnorte wieder zu versammeln, und -daselbst dieses
ihnen durch das Geftz zugesicherten Unterhalts zu
gemessen-

7. Diejenigen im Gegentheil, die sich darnach zu
richten unterlassen würden, sollen gehalten seyn, an-
genbliküch ihren Wohnort zu verlasse;;, und ihre Güter
sollen von Stund «n, wie alle andere Nationcllgücer,
verwaltet werden.

Also beschlossen in Lnzern den achtzehnte» Oktob.
des Jahrs Eintausend, Siebenhundert, neunzig und
acht. (i?ys.)

8.) Der Präsident des vollziehenden Direktoriums
Unterzeichnet: Laharpe.

Im Namen des Direktoriums der Gen. See-
Unterzeichnet: Mousson.

Zu drucken und zu publizieren anbefohlen,
Der Minister der Justiz und Polizei.

Fr. Bern. Meyer.

Dr u kfehler im yten Stük.
Durch die Abwesenheit eines der Herausgeber,

haben sich in dieses Stük Drukfehler eiugeschlichen,
die uns besonders in dem Aufsaz des B. Pfyffcr
sehr unangenehm waren, und die wir zu vcrbesscr«
bitten.

Seite 63 Spalt 2 Feile 6 statt Weise l. Weite.
— — — 20 l. Maasregeln.
— — — 21 l. bedrohet.
— — — 24 stattsetze
— — — zi statt zu befestigen, die

l. zu befestigende

— — — ZZ statt diese l. dieses.
— — — 4Z statt, setze;
— — — 48 statt. setze;
— 6y — i — 19 statt; setze :

— — -^36 statt im zweiten
lies der zweite.

— — 49 statt daß l. das.
Am Ende des Blattes muß beigefügt werden:

Das Gesez ist folgendes;
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